
Regel- und Planwerk 
mit städtebaulichen Leitlinien für eine 

verträgliche Innenentwicklung 
in der Stadt Bramsche

Präsentation in den Ortsräten der Stadt Bramsche

Dipl.-Ing. Architektin Elisabeth Drewes



Gesetzlicher Auftrag an die Kommunen:

Gemäß § 5 (1) BauGB soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Fragen:

 Welche Möglichkeiten der Innenentwicklung sind aufgrund der 
Bebauungspläne möglich?

 Sind die vorhandenen Festsetzungen in den Bebauungsplänen geeignet 
und ausreichend bestimmt eine nachhaltige, verträgliche Innenentwicklung 
zu sichern? 

Das Leitbild soll dazu dienen:

 die bebauten Abschnitte entsprechend ihrer Ausprägung in Zonen
einzustufen und die Voraussetzungen zur Umsetzung von
Nachverdichtungspotentialen zu überprüfen.

 Alle Ortsteile werden unter den gleichen Kriterien geprüft
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• Schließung von Baulücken
• (Bebauung von nicht bebauten, freien Grundstücke)

• Ersatzbau
• (Abriss alter Bausubstanz und anschließender Neubau)

• Zusätzliche Bebauung
(Überbauung von freien Flächen auf großen Grundstücken, 
z. B Hintergrundstück)

Möglichkeiten der Innenentwicklung/Nachverdichtung
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 Schutz vorhandener Siedlungsstrukturen, Sicherung von 
Freiräumen, Erhalt des ursprünglichen Charakter

(Reduzierung der Geschossigkeit, Reduzierung der zulässigen Versiegelung / Anwen-
dung BauNVO ab1990)

 Erhaltung der städtebaulichen Qualitäten
(raumwirksame Straßenzüge und Ensemblewirkung) 

 Steuerung einer verträglichen Innenentwicklung 
(Festlegung der Wohnungsdichte / unterschiedliche Zonen)

 Sicherung einer geordneten Erschließung 
(Begrenzung von Zufahrten und Stellplätzen, Mindestgrundstücksgrößen)

 Berücksichtigung des Klimaschutzes
(Stellplätze, Zufahrten, Zuwegung mit mindestens 15% wasserdurchlässiges Material)

EntwicklungsZiele des Regel- und Planwerkes 
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Negativbeispiele der Innenentwicklung / Nachverdichtung

Neue Bauformen neben ortsbildprägender 

Nachverdichtung 
durch 

höchstmögliche 
Ausnutzung
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Warum ist eine differenzierte Zoneneinteilung / 
Dichteprüfung für eine verträgliche Innenentwicklung 
sinnvoll ?
Anlass:
• Bei einem Eigentümerwechsel werden die teilweise nicht 

differenzierten Festsetzungen alter Bebauungspläne 
maximal ausgenutzt.
Folgen: Ersatzbauten überformen das Quartier

• Große Gartengrundstücke ohne Baurecht

Ziel: 
• Schaffung von Wohnraum
• Erhalt vorhandener Strukturen
• Geordnete städtebauliche Entwicklung
• Nachbarschaftskonflikte vermeiden
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Nach welchen Kriterien erfolgt die Einordnung der einzelnen Zonen ?

Bestanderhebung und -analyse mit Auswertung der rechtskräftigen Bebauungspläne
(zulässige Ausnutzung und Regelung der Anzahl der Wohnungen)

Abgleich mit der vorhandenen Siedlungs- und Bebauungsstruktur , Wohnungsdichte, 
städtebaulichen Qualitäten durch Auswertung von Kartenmaterial und örtlicher Überprüfung,
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• Gemeinsame Erschließungssituation im Hinblick auf eine mögliche 
Nachverdichtung und hohe Reduzierung der Versiegelung

Systemskizzen Erschließung
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Systemskizzen Erschließung

Beispiel differenziertere Erschließung

Musterbeispiel 1

Musterbeispiel 2
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Ziel

Vorschlag zur Steuerung

 Mindestens 2 Hintergrundstücke an eine 
Zufahrt anbinden

 Besser - mehrere Hintergrundstücke an eine 
Zufahrt anbinden

Reduzierung der Versiegelung/  ZufahrtenDipl.-Ing. Architektin Elisabeth Drewes



Weitere Vorgehensweise

 Beschluss über 
das Regel- und Planwerk mit städtebaulichen 
Leitlinien für eine verträgliche Innenentwicklung  in 
der Stadt Bramsche

Dipl.-Ing. Architektin Elisabeth Drewes



Die Umsetzung des Konzeptes erfordert: 

 Änderung der Bebauungspläne

 quartiersangepasste Zoneneinteilung

 eine frühzeitige Beteiligung der Anlieger 

!
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Worin differenzieren sich die einzelnen Zonen:

Beispiel an der Zone 1 und Zone 3
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Beispiel: Dichtezonen in der Gartenstadt (I und II)
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Gegenüberstellung der Leitlinien und Merkmale der Zone 1  und 3 
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Gegenüberstellung Leitlinien und Merkmale der Zone 1 und 3  
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Gegenüberstellung zukünftige Festsetzungen in der Zone 1 und 3  
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Leitbild  - Erhalt  

Zone 1 für Gebiete mit geringer Verdichtung (Einzel- und Doppelhäuser)

I Vollgeschoss, max 2 Wohnungen



Leitbild – geringe Verdichtung

Zone 2 für Gebiete mit Verdichtungsansätzen (Ein- und Zweifamilienhäuser)

I bis II Vollgeschosse, max 2 bis 3 Wohnungen



Leitlinien und Merkmale der Zone 2A für das gesamte Stadtgebiet



Leitbild  – geringe Verdichtung

Zone 2A für Gebiete mit Verdichtungsansätzen (Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser)

I bis II Vollgeschosse auf schmalen Grundstücken, max 2 Wohnungen



Leitbild – geringe Nachverdichtung

Zone 3 für Gebiete mit Verdichtung im Bestand (Mehrfamilienhäuser)

oder mit dem Ziel der Nachverdichtung  II Vollgeschosse, max 4 bis 5 Wohnungen



Leitlinien und Merkmale der Zone 3A für das gesamte Stadtgebiet



Leitbild – höhere Verdichtung, Nachverdichtung

Zone 3A für Gebiete mit höherer Verdichtung im Bestand (Mehrfamilienhäuser)

II Vollgeschosse, max 6 bis 8 Wohnungen + Tiefgaragenbonus



Leitlinien und Merkmale der Zone 3B in der Gartenstadt 



Leitlinien und Merkmale der Zone 3B für das gesamte Stadtgebiet



Leitbild – höhere Verdichtung, Nachverdichtung

Zone 3B für Gebiete mit hoher Verdichtung im Bestand (Mehrfamilienhäuser)

III Vollgeschosse, max 10 bis 14 Wohnungen + Tiefgaragenbonus



Leitlinien und Merkmale der Zone 1A für das gesamte Stadtgebiet



Leitbild für Zone 1A - Bebauung von Hintergrundstücken

max. 1 Bauzeile, I bis II Vollgeschosse, max 2 Wohnungen, 
mind. 400 bis 550 qm Grundstücksgröße, Mindestbreite 40 bis 55 m
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